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Wieder 23 landwirtschaftliche  
Betriebe weniger

Eine immer grössere 
Anzahl Betriebe wendet 
sich der biologischen 
Bewirtschaftung zu. Im 
Bezirk Einsiedeln gibt es 
im vergangenen Jahr  
38 Betriebe mit einer 
biologischen Landwirt-
schaft – mit einem  
Bioflächenanteil von 
einem Fünftel.

ip. Innert Jahresfrist ging die 
Zahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe in der Schweiz um 1,1 

Prozent zurück. Dies sind 520 
Betriebe weniger. Am stärksten 
abgenommen hat die Anzahl der 
Betriebe in den Kantonen Nid-
walden und Tessin.

24 Biohöfe mehr  
als noch vor zehn Jahren
Auch der Kanton Schwyz wurde 
nicht verschont: 23 Betriebe we-
niger wurden gezählt. Verblieben 
sind gemäss den derzeit publi-
zierten Daten des Bundesamtes 
für Statistik im Kanton Schwyz 
1486 Landwirtschaftsbetriebe.

Immer mehr Landwirtschafts-
betriebe wenden sich dem biolo-

gischen Landbau zu. Im vergan-
genen Jahr bezifferte sich ihre 
Zahl im Kanton Schwyz auf 182. 
Dies sind 24 Biohöfe mehr als 
noch vor zehn Jahren. 

Anstieg bei der  
Geflügelhaltung
Bezüglich Biolandwirtschaft 
haben die drei Westschweizer 
Kantone Genf, Neuenburg und 
Waadt am stärksten zugelegt. 
Rund ein Fünftel der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche in der 
Schweiz wird von Biobauern be-
wirtschaftet. Die Geflügelhal-
tung setzte ihr Wachstum (+4,3 

Prozent) in der Schweiz mit ho-
hem Tempo fort. Dies kann als 
Abbild des steigenden Kon-
sums von inländischem Geflü-
gel interpretiert werden. Zwan-
zig Prozent der Legehennen 
wurden unter einem Biolabel 
aufgezogen. Im Kanton Schwyz 
hat der Bestand ebenfalls zuge-
nommen.

Der Rindviehbestand in der 
Schweiz, wie auch im Kanton 
Schwyz, blieb im letzten Jahr 
ziemlich stabil. Eine ähnliche 
Entwicklung wurde gemäss Bun-
desamt für Statistik bei der 
Schweinehaltung festgestellt.

Tödlicher Unfall auf Baustelle – 
Strafverfahren wurde eingestellt

Nachdem es am  
12. Mai 2022 auf einer 
Baustelle in Feusisberg zu 
einem Baugrubeneinsturz  
gekommen war, in  
dessen Folge drei  
Arbeiter tödliche  
Verletzungen erlitten, 
eröffnete die Schwyzer 
Staatsanwaltschaft eine 
Untersuchung.

pok. Am Donnerstag, 12. Mai 
2022, kurz nach 10 Uhr, kam 
es in Feusisberg zu einem tra-
gischen Arbeitsunfall auf einer 
Baustelle: Beim Einsturz einer 
Baugrube wurden drei Arbeiter 
verschüttet. 

Mögliche strafrechtlich  
relevante Aspekte im Fokus
Die Verunfallten konnten im Ver-
laufe des Donnerstagabends 
unter Mithilfe von vier Rettungs- 
und Suchhundeteams geor-
tet und von den Einsatzkräften 
tot aus den Trümmern gebor-
gen werden. Insgesamt stan-
den rund neunzig Personen im 
Einsatz.

Zur Klärung der genauen 
Umstände und möglicher straf-

rechtlich relevanter Aspekte 
führte die Schwyzer Staatsan-
waltschaft umfassende Ermitt-
lungen durch: Dabei wurde ab-
geklärt, wer für die Baustelle be-
ziehungsweise die Bauarbeiten 
in der eingestürzten Baugrube 
und infolgedessen für den Tod 
der drei Arbeiter verantwortlich 
ist.

Einer der verunglückten  
Arbeiter hatte Verantwortung
Ermittlungen ergaben, dass 
Bauherrschaft, Bauleitung und 
Verantwortlichkeit der Baustel-
le bei einem der verunglückten 
Arbeiter lagen. 

Dieser erstellte die einge-
stürzte Baugrubenwand zu-
sammen mit den anderen bei-
den Arbeitern selbstständig 
und ohne den Beizug von Dritt-
firmen unter Missachtung ele-
mentarer Sicherheitsvorkeh-
rungen. 

Die Einstellungsverfügung  
ist rechtskräftig
Ein strafrechtlich relevantes 
Handeln oder Unterlassen wei-
terer Personen konnte nicht 
festgestellt werden. Die Ein-
stellungsverfügung ist rechts-
kräftig. Beim Einsturz der Baugrube starben drei Arbeiter.  Fotos: zvg

Lausanne beendet  
Streit um Wohnung

Ein Dokument mit  
beabsichtigten  
Zuteilungen von  
Wohnungen wird nicht  
als letzter Wille des 
Erblassers anerkannt.

one. Im Jahr 2012 verstarb in 
Schwyz ein Spross eines Bürger-
geschlechts. Der Neunzigjährige 
hinterliess unter anderem ein 
Herrenhaus mit Eigentum an 
zwei Wohnungen. Um eine die-
ser Wohnungen wurde bis vor 
Bundesgericht gestritten. Der 
Erblasser hatte nämlich zwei ei-
genhändig verfasste Dokumente 
hinterlassen. 

In einem Dokument aus dem 
Jahr 2011, das als «letztliche 
Verfügung» betitelt war, bezeich-
nete er einen Notar und Rechts-
anwalt, der den ganzen Nach-
lass des Verstorbenen so ver-
teilen solle, «wie ich ihn geheis-
sen habe». 

In einem zweiten Dokument 
aus dem Jahr 2009, das in 
Stenografieschrift mit «Vorbe-
reitung für Testament» über-
schrieben war, listete der Erb-
lasser zwei Wohnungen samt 
Nebenräumen auf, die drei Per-
sonen zugeordnet wurden, die 
damals im Herrenhaus wohn-
ten.

Beim Bezirksgericht Schwyz 
Vermächtnisklage eingereicht
Die strittige Wohnung wurde auf-
grund der Erbteilung einer Erbin 
zugeteilt. Doch damit war ein 
früherer Bewohner nicht einver-
standen. Er bezog sich auf das 
Dokument aus dem Jahr 2009 
und reichte beim Bezirksge-
richt Schwyz eine Vermächtnis-
klage gegen die Erbin der Woh-
nung ein. 

Das Bezirksgericht hiess die 
Klage gut, doch die Unterlegene 
zog vor das Schwyzer Kantons-
gericht, das ihr wiederum recht 
gab und somit die Wohnung wie-
der ihr zuschlug.

Der frühere Bewohner gab 
sich damit nicht einverstan-
den und zog die Angelegenheit 
vor das Bundesgericht. Er be-
zog sich erneut auf das Doku-

ment aus dem Jahr 2009 und 
erwähnte, dass die fürsorgen-
den Beziehungen, die er zum 
Erblasser damals pflegte, von 
der Vorinstanz bei der Interpre-
tation des Dokuments zu we-
nig berücksichtigt worden sei-
en. 

Darauf trat das Bundesge-
richt aber nicht ein, da dies im 
kantonalen Verfahren offenbar 
nicht eingebracht worden war. 
Somit drehte sich der Rechts-
streit um die Frage, ob dem Do-
kument aus dem Jahr 2009 
Verfügungscharakter zukomme 
oder ob ihm mangels Testierwil-
lens der Charakter einer letztwil-
ligen Verfügung abgesprochen 
werden müsse.

Letzter Wunsch oder bloss  
Vorbereitungsnotizen?
Wie schon das Schwyzer Kan-
tonsgericht kam auch das Bun-
desgericht zum Schluss, dass 
das Dokument aus dem Jahr 
2009 nicht als letztwillige Verfü-
gung zu betrachten sei: Der un-
bestrittene und eindeutige Wort-
laut der stenografischen Über-
schrift («Vorbereitung für Testa-
ment») schliesse deren letztwil-
ligen Erklärungscharakter aus 
und weise auf bloss vorberei-
tende Notizen hin. 

Im Dokument seien keine 
einleitende Formulierungen wie 
«hiermit vermache ich» zu fin-
den, die explizit auf einen Tes-
tierwillen schliessen liessen. 
Dem Dokument komme somit 
der Charakter eines Entwurfs 
zu.

Auch aus Zeugenaussagen, 
wonach sich der Erblasser an-
geblich so geäussert habe, dass 
die Wohnungen den damaligen 
Bewohnern gehören sollten, 
kann laut Bundesgericht kein 
eindeutiger und beweiskräftiger 
Testierwille abgeleitet werden, 
weshalb die Beschwerde abge-
wiesen wurde. 

Dem Beschwerdeführer wur-
den die Kosten von 9000 Fran-
ken auferlegt. Zudem hat er die 
Beschwerdegegnerin mit 9000 
Franken zu entschädigen.

Urteil 5A_405/2022 vom 3. April 
2023

Freiwilligenarbeit ist nicht gratis
An der General- 
versammlung des SRK 
Kanton Schwyz stand  
die Freiwilligenarbeit  
im Fokus.

Mitg. Die Präsenz des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes Kan-
ton Schwyz an der Gewa March 
in Galgenen vom 4. bis 7. Mai, 
gemeinsam mit dem Verein 
«Rollmobil March Höfe», sowie 
die Themen an der Generalver-
sammlung am Freitag stellten 
die Freiwilligenarbeit in den Fo-
kus. «Die Zufriedenheit und die 
Freude der jüngeren und älteren 
Freiwilligen an ihrem Engage-
ment ist jederzeit spürbar», sag-
te Regierungsrat Xaver Schuler 
in seiner Grussbotschaft und 
führte weiter aus, dass er per-
sönlich die konkreten Dienstleis-
tungen mit Hand und Fuss sehr 
schätze.

«Grossartige Mithilfe  
zahlreicher Freiwilliger»
Erneut konnten zahlreiche Jubi-
larinnen, Jubilare und Mitarbei-
tende für ihre langjährige Treue 
geehrt werden.

Präsident Lorenz Bösch beton-
te, dass das SRK Kanton Schwyz 
seit bald 130 Jahren – dank der 
grossartigen Mithilfe zahlrei-
cher Freiwilliger – Dienstleistun-
gen zugunsten von bedürftigen 
Menschen im Kanton zu tiefen 
und sozialverträglichen Ansät-
zen leiste. 

Bruno Geiger, Geschäftsfüh-
rer des SRK Kanton Schwyz, er-
gänzte, dass gleichzeitig die An-
forderungen an die Qualität und 
Professionalität der Leistun-
gen steigen würden. «Die Koor-
dination und Administration der 
Freiwilligen ist zunehmend an-
spruchsvoll und ressourcenin-
tensiv – die geschätzte Freiwil-
ligenarbeit dementsprechend 
nicht gratis.» 

Freiwillige gesucht 
Das SRK Kanton Schwyz, der 
Verein Rollmobil March Höfe wie 
auch andere Organisationen su-
chen Freiwillige für die Betreu-
ung von Kundinnen und Kunden 
zu fairen Preisen. Es geht vor al-
lem ums Begleiten und Betreu-
en, den Fahrdienst oder die Be-
ratung (Finanzen, Steuern, Pa-
tientenverfügung, Vorsorge und 

so weiter). Die Zusammenarbeit 
wird intensiviert.

Dank persönlicher Präsenz 
an verschiedenen Anlässen wur-
de aktiv aufgezeigt, welche Leis-
tungen für die Schwyzer Bevöl-
kerung erbracht werden und wel-

che Möglichkeiten sich für ein 
freiwilliges Engagement bieten. 
Das SRK Kanton Schwyz freut 
sich auf Anfragen und Anmeldun-
gen von Interessentinnen und In-
teressenten. Denn: Freiwilligen-
arbeit macht glücklich.

An der Generalversammlung des SRK Kanton Schwyz wurden Jubila-
re und Mitarbeitende geehrt.  Foto: zvg

IN KÜRZE

Über zwei Dutzend  
Autos aufgebrochen
Seewen. Eine beispiellose Se-
rie an Autoaufbrüchen ereigne-
te sich in der Nacht auf den Don-
nerstag, 18. Mai, in Seewen. Wie 
die Kantonspolizei Schwyz mit-
teilt, hat eine bislang unbekann-
te Täterschaft über zwei Dut-
zend Fahrzeuge aufgebrochen. 
«Im Gebiet Acherli wurden bei 
nicht weniger als 26 abgestell-
ten Autos die Verglasung einge-
schlagen und anschliessend die 
Fahrzeuge durchsucht», schreibt 
die Kantonspolizei Schwyz in ei-
ner Medienmitteilung: «Das ent-
wendete Deliktsgut und die 
Höhe des entstandenen Sach-
schadens sind noch nicht be-
kannt.»/Kapo SZ

Arbeitsunfall  
fordert Verletzten
Ingenbohl. Am Mittwoch, 17. 
Mai, ereignete sich kurz vor 15 
Uhr an der Gätzlistrasse in In-
genbohl ein Arbeitsunfall. «Ein 
70-jähriger Mann stürzte bei 
Umbauarbeiten in einem Ge-
bäude rund drei Meter in die 
Tiefe und verletzte sich dabei 
erheblich», schreibt die Kan-
tonspolizei Schwyz in einer Me-
dienmitteilung: «Nach einer 
Erstversorgung durch den Ret-
tungsdienst wurde der Verun-
fallte mit der Rettungsflugwacht 
in eine ausserkantonale Klinik 
geflogen.»/Kapo SZ


